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84. Jahresabschluss der Wirtschaftsbetriebe der Sta dt Unna GmbH für 
das Geschäftsjahr 2012 

 
Die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Unna 
GmbH stellt den von der Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft 
mbH geprüften und testierten Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2012 
fest. 
 

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 
 
„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und  
Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und 
den Lagebericht der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Unna GmbH, Unna, für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012 geprüft. Die Buchfüh-
rung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den 
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmun-
gen des Gesellschaftsvertrages liegen in der Verantwortung der gesetzlichen 
Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von 
uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter 
Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. 
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prü-
fung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die 
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht ver-
mittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich  
auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.  
 
Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die 
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der  
Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im 
Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezoge-
nen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchfüh-
rung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stich-
proben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilan-
zierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen 
Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine 
hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkennt-
nisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen  
Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages 
und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Ein-
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klang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar. 
 
Den vorstehenden Bericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzli-
chen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger  
Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450). 
 

 
Bremen, 28. August 2013 
 

Göken, Pollak und Partner 
Treuhandgesellschaft mbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/ 
Steuerberatungsgesellschaft 

 
 

gez. Pencereci gez. ppa. Reuter 
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 

 
 
Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Erfolgsübersicht liegen zur 
Einsichtnahme in der Zeit vom 
 

14.10. – 18.10.2013 
 
während der Dienststunden von 
 

Montag bis Donnerstag  8:30 - 15:30 Uhr 
Freitag    8:30 - 11:30 Uhr 

 
im Verwaltungsgebäude der Stadtwerke Unna GmbH, Heinrich-Hertz-Str. 2, 
öffentlich aus. 
 
Der Jahresabschluss der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Unna GmbH für das 
Geschäftsjahr 2012 sowie der Bestätigungsvermerk werden hiermit veröffent-
licht. 

 
Unna, 4. Oktober 2013 

 
gez. Karl-Gustav Mölle gez. ppa. Georg Nicolaiciuc 
 
     Geschäftsführer       Prokurist 
 

 
 

 
Abl.KrStUN 22-84/ 04. Oktober 2013 
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85. Konzernabschluss der Wirtschaftsbetriebe der St adt Unna GmbH für 
das Geschäftsjahr 2012 

 
Die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Unna 
GmbH stellt den von der Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft 
mbH geprüften und testierten Konzernabschluss für das Wirtschaftsjahr 2012 
fest. 
 

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 
 
„Wir haben den Konzernabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und  
Verlustrechnung, Anhang, Kapitalflussrechnung sowie Eigenkapitalspiegel – 
und den Konzernlagebericht der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Unna GmbH 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012 geprüft. Die Auf-
stellung von Konzernabschluss und Konzernlagebericht nach den deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften liegt in der Verantwortung der gesetzlichen 
Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von 
uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Konzernabschluss und 
über den Konzernlagebericht abzugeben. 
 
Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist 
die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Ver-
stöße, die sich auf die Darstellung des durch den Konzernabschluss unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 
Konzernlagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.  
 
Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die 
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der  
Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im 
Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezoge-
nen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben im Konzern-
abschluss und Konzernlagebericht überwiegend auf der Basis von Stichpro-
ben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der Jahresabschlüsse der 
in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, der Abgrenzung des 
Konsolidierungskreises, der angewandten Bilanzierungs- und Konsolidie-
rungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Ver-
treter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Konzernabschlusses 
und des Konzernlageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung 
eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
 
 Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkennt-
nisse entspricht der Konzernabschluss den gesetzlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-,  
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Finanz- und Ertragslage des Konzerns. Der Konzernlagebericht steht in Ein-
klang mit dem Konzernabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage des Konzerns und stellt die Chancen und Risiken der zukünfti-
gen Entwicklung zutreffend dar. 
 
Den vorstehenden Bericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzli-
chen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung 
bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450). 
 
Bremen, 28. August 2013 
 

     Göken, Pollak und Partner 
     Treuhandgesellschaft mbH 

     Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/ 
     Steuerberatungsgesellschaft 

 
 

     gez. Pencereci gez. ppa. Reuter 
     Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 

 
 
Der Konzernabschluss, der Konzernlagebericht und die Erfolgsübersicht lie-
gen zur Einsichtnahme in der Zeit vom 
 
     14.10. – 18.10.2013 
 
während der Dienststunden von 
 
   Montag bis Donnerstag  8:30 - 15:30 Uhr 
   Freitag    8:30 - 11:30 Uhr 
 
im Verwaltungsgebäude der Stadtwerke Unna GmbH, Heinrich-Hertz-Str. 2, 
öffentlich aus. 
 
Der Konzernabschluss der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Unna GmbH für das 
Geschäftsjahr 2012 sowie der Bestätigungsvermerk werden hiermit veröffent-
licht. 
 
 
Unna, 4. Oktober 2013 
 
 
gez. Karl-Gustav Mölle gez. ppa. Georg Nicolaiciuc 
 
 Geschäftsführer   Prokurist 
 
 
 
Abl.KrStUN 22-85/ 04. Oktober 2013 
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86. Jahresabschluss der Stadtwerke Unna GmbH für da s Geschäftsjahr 
2012 

 
Die Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Unna GmbH stellt den von 
der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Bergmann, Kauffmann & Partner  
geprüften und testierten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2012 fest. 
 

 Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 
 
Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlust-
rechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den  
Lagebericht der Stadtwerke Unna GmbH, Unna, für das Geschäftsjahr vom  
1. Januar bis 31. Dezember 2012 geprüft. Nach § 6b Abs. 5 EnWG umfasste 
die Prüfung auch die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach  
§ 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG  
getrennte Konten zu führen und Tätigkeitsabschlüsse aufzustellen sind. Die 
Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach 
den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften sowie die Einhaltung der 
Pflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG liegen in der Verantwortung der gesetzli-
chen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der 
von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss 
unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die 
Einhaltung der Pflichten zur Rechnungs-legung nach § 6b Abs. 3 EnWG  
abzugeben.  
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prü-
fung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die 
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht ver-
mittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswir-
ken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender 
Sicherheit beurteilt werden kann, ob die  
Pflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG in allen wesentlichen Belangen erfüllt sind. 
Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die 
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der  
Gesellschaft sowie die Erwartung über mögliche Fehler berücksichtigt. Im 
Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezoge-
nen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchfüh-
rung, Jahresabschluss und Lagebericht sowie für die Einhaltung der Pflichten 
zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG überwiegend auf der Basis 
von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewand-
ten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der ge-
setzlichen Vertreter, die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts sowie die Beurteilung, ob die Wertansätze 
und die Zuordnung der Konten in der internen Rechnungslegung nach  
§ 6b Abs. 3 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der 
Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde. Wir sind der Auffassung, dass  
unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung 
bildet.  
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Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchführung 
und des Lageberichts hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkennt-
nisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und ver-
mittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-,  
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar.  
 
Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b 
Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte 
Konten zu führen und Tätigkeitsabschlüsse aufzustellen sind, hat zu keinen 
Einwendungen geführt. 
 
Dortmund, den 7. Juni 2013 
 

    Dr. Bergmann, Kauffmann und Partner 
    GmbH & Co. KG 

    Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
    Steuerberatungsgesellschaft 

 
 

           gez. Kroniger                  gez. ppa. Wendlandt 
             Wirtschaftsprüfer                 Wirtschaftsprüfer 

  
 
 

Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Erfolgsübersicht liegen zur  
Einsichtnahme in der Zeit vom  
 
      14.10. - 18.10.2013 
 
während der Dienststunden von 
 
    Montag bis Donnerstag  8:30 - 15:30 Uhr 
    Freitag    8:30 - 11:30 Uhr 
 
im Verwaltungsgebäude der Stadtwerke Unna GmbH, Heinrich-Hertz-Str. 2, 
öffentlich aus. 
 
Der Jahresabschluss der Stadtwerke Unna GmbH für das Geschäftsjahr 2012 
sowie der Bestätigungsvermerk werden hiermit veröffentlicht. 

 
Unna, 27. September 2013 
 
 
gez. Jürgen Schäpermeier 
Geschäftsführer 
 
Abl.KrStUN 22-86/ 04. Oktober 2013 



 

235 

87. Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenha lten von Ver-
kaufsstellen vom 02.10. – Tag des Kindes/Erntedankf est – 

 
Aufgrund des § 6 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten vom 
16.11.2006 (G.V. NRW S. 516) geändert durch Gesetz vom 30. April 2013 
(GV. NRW. S. 208) i. V. m. §§ 1 und 25 ff des Gesetzes über Aufbau und  
Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz - OBG -) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 13.05.1980 (GV NRW S. 528), zuletzt  
geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 8. Dezember 2009 (GV. NRW.  
S. 765, 793), wird von der Kreis-stadt Unna als örtlicher Ordnungsbehörde 
gemäß Beschluss des Rates der Kreis-stadt Unna vom 02.10.2013 für das 
Gebiet der Kreisstadt Unna folgende ordnungs-behördliche Verordnung  
erlassen: 
 

§ 1 
 
Verkaufsstellen dürfen am 13.10.2013 in der Zeit von 13.00 bis 18.00 Uhr  
geöffnet sein.  
 

§ 2 
 
Die Regelung wird innerhalb des Ortsteiles Unna-Massen auf die nachste-
henden Bereiche 
 
- Massener Hellweg (Mittelstraße bis Massener Bahnhofstraße), 
- Massener Bahnhofstraße (bis Sedanstraße), 
- Bismarckstraße (bis Mittelstraße), 
- Mittelstraße. 
 
begrenzt. 
 

§ 3 
 
1.  Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig im Rahmen der  

§§ 1 und 2 Verkaufsstellen außerhalb der dort zugelassenen Geschäftszei-
ten offen hält oder in diesen Geschäftszeiten andere als die zugelassenen 
Waren verkauft.  

 
2.  Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 des Gesetzes zur Regelung der 

Laden-öffnungszeiten mit einer Geldbuße bis 5000,00 € geahndet werden.  
 

§ 4 
 
Diese Verordnung tritt nach Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Ord-
nungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen vom 
10.01.2013 - Erntedankfest - außer Kraft. 
 
Unna, 04.10.2013  
in Vertretung 
 
gez. Karl-Gustav Mölle 
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten 
von Verkaufsstellen aus besonderem Anlass wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvor-schriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
beim Zustande-kommen dieser Verordnung nach Ablauf eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes An-

zeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,  
b) diese Verordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,  
c) der Bürgermeister hat den Beschluss vorher beanstandet,  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt 

und da-bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.  

 
 
Unna, 04.10.2013 
in Vertretung 
 
 
gez. Karl-Gustav Mölle 
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer 
 
 
Abl.KrStUN 22-86/ 04. Oktober 2013 
 


